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elektronische Patientenakte (ePA)

Ab dem 15. Januar 2025 wird in Deutschland eine neue digitale Patientenakte eingeführt, die
elektronische Patientenakte (ePA) genannt wird. Diese Akte speichert alle wichtigen
Gesundheitsdaten wie zum Beispiel, was der Arzt über Ihre Gesundheit herausgefunden hat,
welche Medikamente Sie nehmen oder welche Untersuchungen Sie gemacht haben.

Jeder, der gesetzlich versichert ist, bekommt diese ePA automatisch. Wenn Sie das nicht möchten,
können Sie widersprechen.

Ärzte und Patienten können über die ePA schnell und einfach auf die Gesundheitsdaten zugreifen.
Aber nur Menschen, denen das erlaubt ist, dürfen die Daten sehen. So bleiben die Daten sicher.

Wie können Versicherte die Einrichtung einer ePA ablehnen? Welche Fristen gelten
dafür?

Wenn jemand später doch die ePA nicht mehr nutzen möchte, kann er sie auch wieder löschen
lassen. Das Ziel ist, dass Ärzte und Patienten schneller und besser zusammenarbeiten können, um
die Gesundheit zu verbessern.

Wenn jemand die ePA ablehnen möchte, muss er das seiner Krankenkasse mitteilen. Wenn er das
nicht tut, wird die ePA automatisch erstellt.

Wichtige Details zur ePA. Was müssen Sie beachten? 

Inhalte der ePA:

• In die ePA werden automatisch alle wichtigen Informationen aus Ihren Arztbesuchen
aufgenommen, wenn diese digital vorliegen. Das bedeutet, dass zum Beispiel Befunde oder
Diagnosen, die der Arzt aufschreibt, in die ePA übernommen werden.

• Sie können auch selbst Informationen wie Vitalwerte (zum Beispiel Ihre Größe oder Ihr Gewicht)
oder ältere medizinische Dokumente in die ePA hochladen.

• Ab 2025 wird es eine automatische Übersicht aller Medikamente geben, die Sie einnehmen.
Diese wird später um einen speziellen Medikationsplan ergänzt.

Zugriffsrechte:

• Sie können festlegen, welche Ärzte oder Krankenhäuser auf Ihre ePA zugreifen dürfen. Wenn Sie
Änderungen vornehmen möchten, können Sie das über die ePA-App tun oder sich an die
Ombudsstellen Ihrer Krankenkasse wenden.

• Wenn Ihre Gesundheitskarte in einer Arztpraxis oder einem Krankenhaus eingelesen wird,
erhalten diese vorübergehend für 90 Tage Zugriff auf Ihre ePA, es sei denn, Sie legen
Widerspruch ein.

Nutzung und Zugänglichkeit:

• Die ePA können Sie über eine spezielle App auf Ihrem Smartphone verwalten. Jede gesetzliche
Krankenkasse bietet ihre eigene ePA-App an, die Sie kostenlos im App Store (für iOS) oder im
Google Play Store (für Android) herunterladen können.

• Sollten Sie kein Smartphone besitzen, können Sie Unterstützung von Apotheken oder speziellen
Stellen erhalten, um auf Ihre ePA zuzugreifen.
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Gesetzliche Regelungen:

• Die Einführung der ePA beginnt zunächst in Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Ab Februar
2025 wird sie dann deutschlandweit verfügbar sein.

• Auch Privatversicherte können eine ePA nutzen, wobei dies von der jeweiligen Versicherung
abhängt.

Vorteile:

• Die ePA erleichtert die Kommunikation zwischen Ärzten, Krankenhäusern und anderen
medizinischen Einrichtungen. Sie haben dadurch einen besseren Überblick über Ihre
Gesundheitsdaten.

• Außerdem wird durch die ePA die Sicherheit und Genauigkeit bei der Medikation erhöht.

Herausforderungen:

• Nicht alle Dokumente, wie alte Papierbefunde, werden automatisch digitalisiert. Sie können
jedoch bei Ihrer Krankenkasse anfragen, ob diese eine Digitalisierung übernehmen kann.

• Zu Beginn kann es technische Schwierigkeiten geben, weil manche Ärzte ihre Praxissoftware
anpassen müssen.

• Ein weiteres Problem ist, dass es keine mehrsprachigen Informationen gibt, also keine
Übersetzungen in andere Sprachen.

Die ePA ist ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Sie soll die medizinische
Versorgung verbessern. Sie bietet auch eine Grundlage für die Forschung.

Wollen Sie mehr darüber erfahren? Weitere Informationen finden Sie hier:

FAQ der Kassenärztlichen Vereinigung 
Fragen und Antworten zur elektronischen Patientenakte (ePA) durch die KBV
Informationen der Verbraucherzentrale über die ePA 

https://www.kbv.de/media/sp/PraxisInfoSpezial_ePA2025_FAQ.pdf
https://www.kbv.de/html/69298.php
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/elektronische-patientenakte-epa-digitale-patientenakte-fuer-alle-kommt-57223
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